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Zutreffendes bitte ankreuzen Xl oder ausfiillen

An das Finanzamt Eingangsstempel oder -datum

Aktenzeichen/Steuernummer

(i) Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung

Grundung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft

Allgemeine Angaben

L

O 0

Angaben zum Unternehmen
Firma (It. Handelsregister) bzw. Name, unter der/dem die Gesellschaft/Gemeinschaft auftritt

Sitz, ggf. abweichender Ort der Geschéftsleitung (StraRe, Hausnummer) PLZ (StraRenadresse) Ort

Postfach PLZ (Postfachadresse) Ort

Kommunikationsverbindungen
Telefon (Festnetz, ggf. Mobiltelefon) Telefax E-Mail, ggf. Internetadresse

Beginn der Tatigkeit | Art des Betriebes oder Tatigkeit
(Datum)

Betriebstatte(n)
Werden in mehreren Gemeinden Betriebstatten unterhalten?
|:| nein D ja: Anschriften (PLZ, Ort, StraRe, Hausnummer) Telefon

1.

2.

Bei mehr als zwei Betriebstétten: |:| Gesonderte Aufstellung ist beigefugt.

13

Grindungsform
Bitte den von allen Gesellschaftern/Beteiligten unterschriebenen Gesellschaftsvertrag beiftigen! Falls ein schriftlicher Vertrag nicht abge-
schlossen wurde, fligen Sie bitte eine von allen Gesellschaftern/Beteiligten unterschriebene Erklarung uber die gesellschaftsrechtlichen
Vereinbarungen bei, insbesondere zu nachfolgenden Punkten:

- Wer ist zur Vertretung und Geschéaftsfihrung der Gesellschaft/Gemeinschaft befugt?

- In welcher Hohe sind die Gesellschafter/Beteiligten am Gewinn oder Verlust beteiligt?

- In welcher Hohe sind die Gesellschafter/Beteiligten am Vermogen beteiligt?

- Welche Regelungen gelten fur die Kiindigung der Gesellschaft/Gemeinschaft?

- Wie soll die Auseinandersetzung fir den Fall der Auflésung der Gesellschaft/Gemeinschaft oder des Ausscheidens erfolgen?

|:| Neugrindung zuom |:| Verlegung zum
|:| Ubernahme (z.B. Kauf, Pacht, |:| Einbringung / Umwandlung /
Vererbung, Schenkung) zum ... Verschmelzung zum ...

(Name und Anschrift des vorherigen Unternehmens bzw. der Vorinhaberin/des Vorinhabers, Finanzamt, Steuernummer)

1.4 Rechtsform der Gesellschaft/Gemeinschaft

@ |:| GbR (Gesellschaft burgerlichen Rechts) |:| Atypische stille Gesellschaft
|:| OHG (Offene Handelsgesellschaft) |:| Arge (z.B. Arbeitsgemeinschaft des Baugewerbes, s. Zusatzblatt)
|:| KG (Kommanditgesellschaft) |:| GmbH & Co. KG (Gesellschaftsvertrag der GmbH beifligen!)
[ Partnerschaftsgesellschaft [

1.5 Kammerzugehorigkeit (Handwerks-/Industrie- und Handelskammer) Lija [ nein

1.6 Handelsregistereintragung

(i seit ... [ nein [] Eine Eintragung ist beabsichtigt.
Bitte Handelsregisterauszug beifuigen! |:| Antrag beim Handelsregister gestellt am

Hinweis: Die mit diesem Fragebogen angeforderten Daten werden aufgrund der 88 88, 90, 93, 97 und 138 der Abgabenordnung erhoben.
A 45-1e - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Griindung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft; SenFin 11l C 1 - 08/06-
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A 45-1e - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft; SenFin III C 1 - 08/06-
einer Personengesellschaft/-gemeinschaft 
	    - SenFin Berlin - III C 1 - 08/06 - 
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Bankverbindung/Lastschrifteinzugsverfahren (LEV)

|:| Alle Steuererstattungen sollen an folgende Bankverbindung erfolgen:
Kontonummer BLZ Geldinstitut (Name, Ort) Kontoinhaber(in)

Kontoinhaber(in), sofern das Konto nicht auf den Namen der Gesellschaft/Gemeinschaft lautet:

Mochten Sie am Lastschrifteinzugsverfahren, dem fir beide Seiten einfachsten Zahlungsweg, teilnehmen?
|:| Ja, die ausgefillte Teilnahmeerklarung ist beigefigt.

Vertretung der Gesellschaft/Gemeinschaft
] Geschaftsfiihrer(in)

|:| Gesellschafter(in)/Beteiligte(r)
Name, Anschrift, Kommunikationsverbindungen (Telefon, Mobiltelefon, Telefax, E-Mail, Internetadresse), Finanzamt, Steuernummer

Personliches Identifikationsmerkmal (Personalausweis- bzw. Reisepassnummer):

S

Steuerliche Beratung
|:| nein |:| ja  Name und Anschrift

Kommunikations- Telefon (Festnetz, ggf. Mobiltelefon) Telefax E-Mail (ggf. Internetadresse)
verbindungen

5

|:| mit Empfangsvollmacht (Bitte fiigen Sie in diesem Fall eine gesonderte Vollmacht bei!)

=
[
(@]

S

Gemeinsame(r) von allen Gesellschaftern/Gemeinschaftern bestellte(r) Empfangsbevollmachtigte(r)
nach 8§ 183 Abs. 1 Satz 1 AO bei der einheitlichen Feststellung

Bitte fligen Sie in diesem Fall eine gesonderte Vollmacht bei!
Name und Anschrift

Kommunikations- Telefon (Festnetz, ggf. Mobiltelefon) Telefax E-Mail (ggf. Internetadresse)
verbindungen

N

Angaben zu den Gesellschaftern/Beteiligten

(Bitte fugen Sie bei mehr als drei Gesellschaftern/Beteiligten die unten aufgefuhrten Angaben zu den Abschnitten 2 und 3 mit fort-
laufender Nummerierung gesondert bei!)

Ifd. Nr. 1 2 3

Name, Vorname/
Firma

Anschrift
Wohnort/Sitz
(StraBe, Haus-Nr.,
Postleitzahl, Ort)

Geburtsdatum/
Griindungsdatum

OO OO & 9 ©

Persodnliches ldenti-
fikationsmerkmal

Beruf, Tatigkeit/
Art des Betriebes

Art der Beteiligung

Anteil am Ergebnis
(in %/Bruchteil)

Finanzamt/
Steuernummer
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Festsetzung von Vorauszahlungen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer)

@.

3
im Jahr der
Betriebseroffnung
EUR
zu
3.1 voraussichtlicher

Gewinnanteil

im Folgejahr

EUR

im Jahr der
Betriebseroffnung

EUR

Zu

im Folgejahr

EUR

im Jahr der
Betriebseroffnung

EUR

Zu

im Folgejahr

EUR

w
[N

Sonderbetriebs-
einnahmen

5

3.3 Sonderbetriebs-
ausgaben
4  Angaben zur Gewinnermittiung

Gewinnermittlungsart

|:| Einnahmeniiberschussrechnung

|:| Vermdgensvergleich (Bilanz)

Er6ffnungsbilanz |:| liegt bei. |:| wird nachgereicht.

|:| Gewinnermittlung nach Durchschnittssatzen (nur fir Land- und Forstwirtschaft)

Liegt ein vom Kalenderjahr abweichendes
Wirtschaftsjahr vor?

|:| nein

|:| ja, vom

5 Freistellungsbescheinigung gem. § 48b Einkommensteuergesetz — EStG — (, Bauabzugssteuer")
Zu lhrer Information steht lhnen das Merkblatt zum Steuerabzug bei Bauleistungen im Internet unter www.bzst.de oder
www.bzst.bund.de zum Download zur Verfugung. Sie knnen es aber auch bei lhrem Finanzamt erhalten.
|:| Wir beantragen die Erteilung einer Bescheinigung zur Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 48b EStG.

6 Angaben zur Anmeldung und Abfihrung der Lohnsteuer

Anzahl der Arbeitnehmer
(einschlieBlich Aushilfskrafte)

Insgesamt:
a) davon Familienangehdrige:

b) davon geringfligig Beschéaftigte

Anmeldungszeitraum
(voraussichtliche Lohnsteuer im
Kalenderjahr)

monatlich

(mehr als 3.000 EUR)

vierteljahrlich

(mehr als 800 EUR)

jahrlich

(nicht mehr als 800 EUR)

Die fur die Lohnberechnung
maRgebenden Lohnbestandteile
werden zusammengefasst im
Betrieb/Betriebsteil:

Name, Strae, Hausnummer, PLZ, Ort

|:| Der Gesamtumsatz fiir das Griindungsjahr wird die Grenze von 17.500 EUR voraussichtlich nicht Gberschreiten.

[

gen keine Umsatzsteuer gesondert aus und kénnen keinen Vorsteuerabzug geltend machen.

Hinweis:

Angaben zu Tz. 7.3 und 7.4 sind nicht erforderlich; Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind nicht abzugeben.

L]

7 Angaben zur Anmeldung und Abflihrung der Umsatzsteuer
7.1 Gesamtumsatz (geschatzt) im Jahr der Betriebserdffnung (EUR): im Folgejahr (EUR):
7.2 Kleinunternehmer-Regelung

Wir nehmen die Kleinunternehmer-Regelung (8 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz — UStG —) in Anspruch. Wir weisen in Rechnun-

Wir verzichten auf die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung. Die Besteuerung erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften

des Umsatzsteuergesetzes fir mindestens funf Kalenderjahre (8 19 Abs. 2 UStG); Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind
monatlich in elektronischer Form abzugeben.

7.3

@

Soll-/Istversteuerung der Entgelte
Wir berechnen die Umsatzsteuer nach

|:| vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung).

[

vereinnahmten Entgelten. Wir beantragen hiermit die Istversteuerung.



http://www.bzst.de
http://www.bzst.bund.de
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7.4 Dauerfristverlangerung

@ |:| Wir méchten die Dauerfristverlangerung fir die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen nutzen. Uns ist bekannt, dass bei mo-
natlicher Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen eine Sondervorauszahlung zu berechnen und zu entrichten ist. Bitte senden
Sie uns den erforderlichen Vordruck USt 1 H zu.

7.5 Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer

|:| Wir bendtigen fur die Teilnahme am innergemeinschaftlichen Handel eine Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer (USt-1dNr.).

Zusatzangaben fur Unternehmer,
- die nur steuerfreie Umsatze ausfuhren, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug fuhren,
- fur deren Umsétze Umsatzsteuer nach 8 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben wird,
@ - die ihre Umsatze nach den Durchschnittssatzen des § 24 UStG versteuern:
Wir beantragen eine USt-IdNr., weil
|:| innergemeinschaftliche Lieferungen ausgefiihrt werden (gilt nur fir pauschalierende Land- und Forstwirte).
|:| innergemeinschaftliche Erwerbe zu versteuern sind, da die Erwerbsschwelle von 12.500 EUR jahrlich
|:| voraussichtlich Gberschritten wird (8§ 1a Abs. 3 UStG).

|:| voraussichtlich nicht tiberschritten wird, auf die Erwerbsschwellenregelung jedoch fiir die Dauer von mindestens
zwei Jahren verzichtet wird (§ 1a Abs. 4 UStG).

|:| neue Fahrzeuge oder bestimmte verbrauchsteuerpflichtige Waren innergemeinschaftlich erworben werden (8 1a Abs. 5 UStG).

|:| Wir haben bereits fir eine friihere Tatigkeit folgende USt-IdNr. erhalten:
USt-IdNr. Vergabedatum:

Ort, Datum Unterschrift(en) vertretungsberechtigte(r) Geschaftsfuhrer(in)
oder Gesellschafter(in)/Beteiligte(r) bzw. aller Gesellschafter/Beteiligten
bzw. des/der Vertreter/s oder Bevollméachtigten

@ Anlagen: |:| Vertrage uber die Ubernahme/Einbringung/Umwandlung/Verschmelzung eines Unternehmens (Tz. 1.3)
|:| Vertrag Uber die Gesellschaft/Gemeinschaft (Tz. 1.3)

|:| Erklarung tber die gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen (Tz. 1.3)

|:| Gesellschaftsvertrag der Komplementér-GmbH (Tz. 1.4)

|:| Handelsregisterauszug (Tz. 1.6)

|:| Teilnahmeerklarung zum LEV (Tz. 1.7)

|:| Empfangsvollmacht (Tz.1.10)

|:| Er6ffnungsbilanz (Tz. 4)

@

Finanzamt

Drucken
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Geben Sie die Art der Gewinnermittlung an. Fir den Fall der Bilanzierung
ist eine Erdffnungsbilanz beim Finanzamt einzureichen. Auflerdem ist der
Gewinnermittlungszeitraum - Kalenderjahr oder abweichendes Wirtschaftsjahr
- anzugeben.

Es gibt grundsdtzlich zwei Mdéglichkeiten, den steuerlichen Gewinn zu
ermitteln:

a) Buchfthrung mit Jahresabschluss (= Bilanzierung),
b) Aufzeichnungen mit Einnahmentberschussrechnung.

Sind Gewerbetreibende oder land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach
auRersteuerlichen Vorschriften, z. B. nach Handelsrecht, zur Buchfihrung
verpflichtet, so ist auf dieser Grundlage der steuerliche Gewinn zu
ermitteln. Weiterhin sind zur Bilanzierung alle Gewerbetreibenden
verpflichtet, deren Umsatz (einschl. der steuerfreien Umsatze, ausgenommen
die Umsétze nach § 4 Nr. 8 -10 Umsatzsteuergesetz) 350.000 EUR im
Kalenderjahr oder deren Gewinn 30.000 EUR im Wirtschaftsjahr jahrlich
Ubersteigt und die Finanzbehdérde auf den Beginn der Verpflichtung
hingewiesen hat. Unbenommen bleibt die Mdglichkeit freiwillig Blicher zu
fihren.

Andere Gewerbetreibende und Land- und Forstwirte sowie Freiberufler haben
bei Betriebserdffnung grundsdtzlich die Wahl, ihren Gewinn aufgrund
Betriebsvermdégensvergleich oder einer Einnahmentberschussrechnung zu
ermitteln.

Bei der Einnahmeniberschussrechnung errechnet sich der Gewinn wie folgt:

Betriebseinnahmen
abzltglich Betriebsausgaben
= Gewinn/Verlust

Dabei sind die Betriebseinnahmen in dem Wirtschaftsjahr anzusetzen, in dem
sie zugeflossen sind und die Betriebsausgaben in dem Wirtschaftsjahr
abzuziehen, in dem sie geleistet worden sind. Die Anschaffungs-
/Herstellungskosten langerfristig nutzbarer, abnutzbarer Anlageglter
(Gebaude, Geschaftsausstattung, Betriebs-Kfz usw.) sind verteilt auf die
Nutzungsdauer im Wege der Abschreibung abziehbar.

Fir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2004 beginnen, ist die
Einnahmentberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Anlage
EUR) der Steuererklarung beizufiigen (8§ 60 Abs. 4, 84 Abs. 3c
Einkommensteuer-Durchfihrungsverordnung) . Den Vordruck und eine Anleitung
dazu finden Sie unter Alternative 1. www.finanzamt.de Alternative 2.
léanderspezifische Links z.B. wie bei den EINZERM-Vordrucken.

Liegen die Betriebseinnahmen fir den Betrieb unter der Grenze von 17.500
Euro, kann der Steuererklarung an Stelle der Anlage EUR weiterhin eine
formlose Gewinnermittlung beigefligt werden.

Die Ermittlung des Gewinns muss auch in diesen Fallen den gesetzlichen
Vorschriften des
§ 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz - EStG - entsprechen.

Bei Land- und Forstwirten, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur
Buchfihrung verpflichtet sind, gibt es die Besonderheit der
Gewinnermittlung nach Durchschnittssdtzen (8§ 13a EStG). Der
Durchschnittssatzgewinn ist grundsatzlich mafRgeblich, wenn die
selbstbewirtschaftete Flache der landwirtschaftlichen Nutzung ohne
Sonderkulturen 20 Hektar und die Tierbestdnde insgesamt 50 Vieheinheiten
nicht dGbersteigen und der Wert jeweils einer selbstbewirtschafteten
Sondernutzung nicht mehr als 2.000 DM betradgt. Auch solche Land- und
Forstwirte k&énnen aber bis zur Abgabe der Steuererklarung, spatestens
jedoch bis 12 Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres beim Finanzamt
schriftlich beantragen, dass der Gewinn stattdessen freiwillig durch
Betriebsvermdgensvergleich oder aufgrund einer Einnahmeniberschussrechnung
ermittelt wird. Achten Sie bitte ggf. darauf, dass Sie den Antrag
rechtzeitig beim Finanzamt stellen und ein solcher Antrag auch fur
Folgejahre bindend ist.
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Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes
Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach Mafgabe
der Steuerdaten-Ubermittlungsverordnung zu Ubermitteln, in der
er die Steuer fur den Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung)
selbst zu berechnen hat; auf Antrag kann das Finanzamt zur
Vermeidung von unbilligen Harten auf eine elektronische
Ubermittlung verzichten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 UStG). Weitere
Informationen kénnen Sie im Internet abrufen unter
www.elster.de bzw. www.finanzamt.de.

Voranmeldungszeitraum flr abzugebende Umsatzsteuer-
Voranmeldungen ist im Jahr der Neugrindung und im folgenden
Kalenderjahr der Kalendermonat (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG).
Spater richtet sich der Abgabezeitraum nach dem im jeweiligen
Vorjahr erzielten Umsatz. Uber eine eventuelle Anderung des
Abgabezeitraums wird Sie das Finanzamt dann informieren.

Tragen Sie bitte den geschatzten Gesamtumsatz fir das Jahr der
Betriebserdffnung und das Folgejahr ein.

Gesamtumsatz ist nach § 19 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz - UStG -
die Summe der vom Unternehmer ausgeflihrten steuerbaren Umsatze
im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG abzluglich folgender Umsatze:

1. der Umsatze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe i, Nr. 9
Buchstabe b und Nr. 11 bis 28 UStG steuerfrei sind;

2. der Umsatze, die nach §8 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h, Nr. 9
Buchstabe a und Nr. 10 UStG steuerfrei sind, wenn sie
Hilfsumsatze sind.

Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten
berechnet (8 20 UStG), ist auch der Gesamtumsatz nach diesen
Entgelten zu berechnen. Hat der Unternehmer seine gewerbliche
oder berufliche Tatigkeit nur in einem Teil des Kalenderjahres
ausgelbt, so ist der tatsachliche Gesamtumsatz in einen
Jahresgesamtumsatz umzurechnen. Angefangene Kalendermonate sind
bei der Umrechnung als volle Kalendermonate zu behandeln, es
seil denn, dass die Umrechnung nach Tagen zu einem niedrigeren
Jahresgesamtumsatz fuhrt.


http://www.elster.de
http://www.finanzamt.de
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Vereinbarte Entgelte (Sollversteuerunq)

Bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten
(Sollversteuerung) entsteht die Steuer grundsatzlich mit Ablauf
des Voranmeldungszeitraums, in dem die Lieferung oder sonstige
Leistung ausgefihrt worden ist, ohne RUcksicht darauf, ob der
Kunde die Rechnung sofort zahlt oder vielleicht erst Monate
spater. Das gilt auch fir unentgeltliche Wertabgaben im Sinne
des § 3 Abs. 1b und 9a Umsatzsteuergesetz - UStG. Werden
jedoch vor Ausfihrung des Umsatzes Anzahlungen geleistet, so
entsteht hierflir die Steuer bereits mit Vereinnahmung der
Anzahlung. Die Steuer entsteht in der gesetzlichen Hbhe
unabhangig davon, ob die am Leistungsaustausch beteiligten
Unternehmer von den ihnen vom Gesetz gebotenen Mdglichkeiten
der Rechnungserteilung mit gesondertem Steuerausweis und des
Vorsteuerabzugs Gebrauch machen oder nicht. Auch fir Umsatze,
die ein Unternehmer in seinen Voranmeldungen nicht angibt (auch
bei Rechtsirrtum Uber deren Steuerbarkeit), entsteht die
Umsatzsteuer ebenso wie beili ordnungsgemafy erkldrten Umsatzen.

Vereinnahmte Entgelte (Istversteuerung)

Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer,

1. dessen Gesamtumsatz (Netto-Umsatz, § 19 Abs. 3 UStG) im
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 125.000 €
betragen hat bzw. im Jahr der Betriebsgrindung
voraussichtlich nicht mehr als 125.000 € betragen wird
(bis 31. Dezember 2006 bei Unternehmen, flr deren
Besteuerung nach dem Umsatz ein Finanzamt in den neuen
Bundeslandern zustandig ist, nicht mehr als 500.000 €),
oder

2. der von der Verpflichtung, BlUcher zu fihren und auf Grund
jahrlicher Bestandsaufnahmen regelmafig Abschlisse zu
machen, nach § 148 Abgabenordnung befreit ist, oder

3. soweit er Umsatze aus einer Tatigkeit als Angehdriger
eines freien Berufs im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1
Einkommensteuergesetz ausfihrt,

die Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1
Satz 1 UStG), sondern nach den vereinnahmten Entgelten
berechnet. Erstreckt sich die Befreiung nach Nummer 2 nur auf
einzelne Betriebe des Unternehmers und liegt die Voraussetzung
nach Nummer 1 nicht vor, so ist die Erlaubnis zur Berechnung
der Steuer nach den vereinnahmten Entgelten auf diese Betriebe
zu beschranken. Wechselt der Unternehmer die Art der
Steuerberechnung, so dlrfen Umsatze nicht doppelt erfasst
werden oder unversteuert bleiben.

Bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten entsteht die
Steuer flUr Lieferungen und sonstige Leistungen mit Ablauf des
Voranmeldungszeitraums, in dem die Entgelte vereinnahmt worden
sind. Anzahlungen sind stets im Voranmeldungszeitraum ihrer
Vereinnahmung zu versteuern. Als Zeitpunkt der Vereinnahmung
gilt bei Uberweisungen auf ein Bankkonto grundsdtzlich der
Zeitpunkt der Gutschrift.
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